
Bekanntmachung der Satzung über die 
Verkleinerung des Geltungsbereichs der 
Gestaltungssatzung - Zechengelände 
Alstaden - Alstaden Süd - vom 28.08.1981 
 
I.   Bekanntmachung der Satzung über die Verkleine-

rung des Geltungsbereichs der Gestaltungssat-
zung - Zechengelände Alstaden - Alstaden Süd - 
vom 28.08.1981 

 
     Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 7 und 41 der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. 
NRW. S. 618), in seiner Sitzung am 29.09.2025 fol-
gende Satzung beschlossen: 

 
     Satzung vom 05.11.2025 
     über die Verkleinerung des Geltungsbereichs der 

Gestaltungssatzung - Zechengelände Alstaden - 
Alstaden Süd - vom 28.08.1981 

 
§ 1 

 
     Der Satzungstext in § 2 - Geltungsbereich - der Ge-

staltungssatzung - Zechengelände Alstaden - 
Alstaden Süd - vom 28.08.1981 und seiner Änderung 
vom 18.09.2014 wird wie folgt neu formuliert: 

     Der Geltungsbereich dieser Satzung liegt in der 
Gemarkung Alstaden und wird im Einzelnen wie folgt 
umgrenzt: 

 
     Südliche Seite der ehemaligen Eisenbahnlinie Duis-

burg Meiderich-Süd nach Mülheim/Ruhr; westliche 

Seite der Eisenbahnlinie Oberhausen Hbf nach Duis-
burg; südöstliche Grenzen der Flurstücke Nr. 48, 47, 
45 und 46, Flur 11; südwestliche Grenze des Flur-
stücks Nr. 46, Flur 11; westliche Grenzen der Flur-
stücke Nr. 46, 45 und 44, Flur 11; östliche Grenze des 
Flurstücks Nr. 9, Flur 17; nordwestliche Grenze des 
Flurstücks Nr. 31, Flur 17, und deren Verlängerung bis 
zur südlichen Seite der ehemaligen Eisenbahnlinie 
Duisburg Meiderich-Süd nach Mülheim/Ruhr. 

 
     Ausgenommen vom Geltungsbereich dieser Gestal-

tungssatzung sind die Geltungsbereiche der vorha-
benbezogenen Bebauungspläne Nr. 26 - Blockstra-
ße - und Nr. 30 - Blockstraße/Lohmannshof -. 

 
     Die zukünftige Abgrenzung des Geltungsbereichs 

der Gestaltungssatzung ergibt sich auch aus dem der 
Satzung beigefügten Übersichtsplan. 

 
§ 2 

 
     Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-

machung in Kraft. 
 
     Die o. g. Satzung über die Verkleinerung des Gel-

tungsbereichs der Gestaltungssatzung - Zechen-
gelände Alstaden - Alstaden Süd - vom 28.08.1981 
ist vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung an auf der städtischen Internetseite unter 
https.//www.o-sp.de/oberhausen/plan/rechtskraft.php 
und über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de abrufbar. Des 
Weiteren wird sie im Technischen Rathaus Sterk-
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rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer  
Nr. A001, während der nachstehend genannten 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 

 
     Dienstzeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung: 
 
     Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
     Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen 

Auskunft erteilt. 
 
     Kontaktdaten: 
 
     Fachbereich 5-1-40 
     - Servicestelle Bauleitpläne - 
     Bahnhofstraße 66 
     46145 Oberhausen 
     E-Mail: servicestelle-bauleitplaene@oberhausen.de 
     Tel.: 0208 825-2799 oder -2174 
 
II.  Bestätigungen des Oberbürgermeisters gemäß  

§ 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) 

 
     1. Der Inhalt/Wortlaut des papiergebundenen 

Dokuments der Satzung über die Verkleinerung 
des Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung  
- Zechengelände Alstaden - Alstaden Süd - vom 
28.08.1981 stimmt mit dem Beschluss des Rates 
der Stadt vom 29.09.2025 überein. 

 
     2. Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 

Abs. 2 der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV.NRW. S. 516 / SGV.NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
05.11.2015 (GV.NRW.2015, S. 741), verfahren. 

 
III. Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3  

i. V. mit Abs. 4 BekanntmVO 
 
     Die vom Rat der Stadt am 29.09.2025 beschlossene 

Satzung über die Verkleinerung des Geltungs-
bereichs der Gestaltungssatzung - Zechengelände 
Alstaden - Alstaden Süd - vom 28.08.1981, ausgefer-
tigt durch den Oberbürgermeister am 05.11.2025, 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Oberhausen in Kraft. 

 
     Hinweis 
 
     Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), können 
Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

 
     a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
     b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
     

     c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

 
     d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Oberhausen, 05.11.2025 
 
 
Berg 
Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung über den Satzungs-
beschluss und das Inkrafttreten des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans Nr. 30 
- Blockstraße/Lohmannshof - mit dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan 
 
I.   Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
 
     Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 

29.09.2025 den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 30 - Blockstraße/Lohmannshof - in der Fas-
sung vom 19.09.2024 (einschl. redaktioneller Än-
derungen der Hinweise Nr. 1 und 7 vom 04.08.2025) 
mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan in der 
Fassung vom 19.09.2024 als Satzung beschlossen. 

 
     Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des Baugesetz-

buches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
12.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189), und § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618). 

 
     In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem vor-

habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 30 beigefügte 
Begründung und den Umweltbericht jeweils in der 
Fassung der Fortschreibung vom 04.08.2025 als 
Entscheidungsbegründung beschlossen. 

 
     Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189). 

 
     Plangebietsabgrenzung: 
 
     Das Vorhabengebiet des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans Nr. 30 - Blockstraße/Lohmannshof - 
umfasst eine Fläche von ca. 0,86 ha. Es liegt laut ein-
leitendem Beschluss vom 24.09.2018 in der Gemar-
kung Alstaden, Flur 11 und 17, westlich der Block-
straße und umfasst die Flurstücke Nr. 29 und 152, 
Flur 11, sowie das Flurstück Nr. 31, Flur 17. 

 
     Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplanes umfasst den gesamten 
Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans. 

 
     Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbe-

reichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans  
Nr. 30 ergibt sich auch aus der nachfolgenden 
Übersichtskarte: 
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     Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 30  
- Blockstraße/Lohmannshof - liegt mit dem Vor-
haben- und Erschließungsplan, der Begründung, 
dem Umweltbericht und der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB vom Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im 
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus 
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer 
Nr. A 001, während der nachstehend genannten 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 
     Dienstzeiten Bereich 5-1 - Stadtplanung: 
 
     Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
     Über den Inhalt des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans Nr. 30 mit dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 
     Kontaktdaten: 
 
     Fachbereich 5-1-40 
     - Servicestelle Bauleitpläne - 
     Bahnhofstraße 66 
     46145 Oberhausen 
     E-Mail: servicestelle-bauleitplaene@oberhausen.de 
     Tel.: 0208 825-2799 oder -2174

     Der in Kraft getretene vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 30 mit dem Vorha-
ben- und Erschließungsplan ist mit der Be-
gründung, dem Umweltbericht und der zu-
sammenfassenden Erklärung gemäß § 10a 
Abs. 2 BauGB auch auf der städtischen 
Internetseite unter https://www.o-
sp.de/oberhausen/plan/rechtskraft.php und 
über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de abrufbar. 

 
II.   Bestätigungen des Oberbürgermeisters 

gemäß § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsver-
ordnung (BekanntmVO) 

 
     1. Der Inhalt/Wortlaut des papiergebunde-

nen Dokuments des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Nr. 30 - Blockstra-
ße/Lohmannshof - und des Vorhaben- 
und Erschließungsplans stimmt mit dem 
vom Rat der Stadt am 29.09.2025 ge-
fassten Beschluss überein. 

 
     2. Es wurde nach den Vorschriften des § 2 

Abs. 1 und 2 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (Bekanntmachungsver-
ordnung – BekanntmVO) vom 26.08.1999 
(GV. NRW. S. 516 / SGV. NRW. 2023), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
05.11.2015 (GV. NRW. S. 741), verfahren. 

 
III.  Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 

Abs. 3 i. V. mit Abs. 4 Bekanntmachungs-
verordnung (BekanntmVO) 

 
     Der vom Rat der Stadt am 29.09.2025 ge-

fasste Satzungsbeschluss zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 30 - Block-
straße/Lohmannshof - mit dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 30 - Blockstraße/Loh-
mannshof - mit dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in Kraft. 

 
     Hinweise 
 
     1.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

sowie Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 I  
Nr. 189), über die Entschädigung von durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan eintreten-
den Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen. 

 
          Hiernach kann der Entschädigungsberechtigte Ent-

schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
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     2.   Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes 
hingewiesen: 

 
          Unbeachtlich werden 
 
          1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

 
          2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und 

 
          3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 

Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
          wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-

kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

 
     3.   Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618), 
können Verletzungen von Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegen diese Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
          a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
          b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
          c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
          d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenü-

ber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Oberhausen, 05.11.2025 
 
 
Berg 
Oberbürgermeister 
 
Ergänzende Informationen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 30 - Blockstraße/Lohmannshof 
 
Um die Potenziale einer vormals heterogen baulich ge-
nutzten Fläche auszuschöpfen, soll die im Südosten 
begonnene und mittlerweile vorhandene Wohnungsbau-
entwicklung auf der Vorhabenfläche des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 30 - Blockstraße/Lohmanns-
hof - maßvoll arrondiert werden. Das Bebauungskon-
zept sieht die Entwicklung von 19 Hauseinheiten in Form 
von zweigeschossigen Doppelhäusern und einer Haus-
gruppe plus Staffelgeschoss in einem reinen Wohn-
gebiet vor. Die geplanten Gebäude werden mit einem 
begrünten Flachdach und Photovoltaikanlagen errichtet. 
 
Die Erschließung erfolgt für das Vorhabengebiet mittels 
einer öffentlichen verkehrsberuhigten Straße über den 
vorhandenen Anschluss an der Blockstraße. Zur För-

derung der Elektromobilität (E-Mobilität) werden im Ein-
gangsbereich zwei Parkplätze mit einer Ladestation aus-
gestattet. Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens 
wird geprüft, ob eine Ausstattung weiterer Parkplätze mit 
einer Ladestation für Elektromobilität erfolgen kann. 
 
Innerhalb des geplanten Wohngebiets soll des Weiteren 
als zentraler Punkt eine öffentliche Fläche geschaffen 
werden, die auch als Retentionsfläche für Nieder-
schlagswasser (max. Einstauhöhe 30 cm) dienen soll. 
Die Entwicklung einer Fläche westlich der geplanten Be-
bauung zu einer öffentlichen Grünfläche mit einer fuß-
läufigen Verbindung in den angrenzenden Landschafts-
raum ist ebenfalls Teil des Vorhabens. 
 
 

Turnusmäßige jährliche Offenlegung der 
zwischenzeitlich durchgeführten Fort-
führungen des Liegenschaftskatasters 
bezüglich Lagebezeichnung, Gebäude, 
Bodenschätzung, Eigentümerangaben 
 
Gemäß § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesver-
messung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- 
und Katastergesetz – VermKatG NRW) vom 1. März 
2005 (SGV. NRW. 7134) in der jeweils geltenden Fas-
sung in Verbindung mit § 22 der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster (DVOzVermKatG NRW) vom 
25. Oktober 2006 (SGV. NRW. 7134) in der jeweils gel-
tenden Fassung werden den Grundstückseigentümern 
und Erbbauberechtigten die Veränderungen der Daten 
des Liegenschaftskatasters bezüglich Lagebezeich-
nung, Gebäude, Bodenschätzung, Eigentümerangaben 
in der Zeit vom 
  

24.11.2025 bis 23.12.2025 einschließlich  
 
beim Dezernat 5 Stadtplanung, Bauen, Mobilität und 
Umwelt, Bereich 5-2 Geoinformation und Kataster, 
Fachbereich 5-2-30 Geodaten, Liegenschaftskataster, 
Technisches Rathaus, Zimmer A 322, während der 
Öffnungszeiten montags bis freitags von 08:30 - 12:00 Uhr 
offengelegt. 
  
Gegen die in das Liegenschaftskataster übernommenen 
Veränderungen können Eigentümer/innen und Erbbau-
berechtigte Klage nach den Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung erheben.  
 
Die Klage kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist bei dem Verwaltungsgericht Düssel-
dorf, Postfach 200860, 40105 Düsseldorf, schriftlich ein-
gereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erklärt werden. Wird die Klage schriftlich 
erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beige-
fügt werden. 
 
Falls die Frist zur Klageerhebung durch Verschulden 
von bevollmächtigten Personen versäumt werden sollte, 
so würde deren Verschulden den Klageführenden zuge-
rechnet werden.  
 
Oberhausen, 27.10.2025 
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Dr. Palotz

Amtsblatt für die Stadt Oberhausen Amtsblatt Nr. 19 vom 17. November 2025

242



Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
der STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH 
zum 31. Dezember 2024  
 
1.  Die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH hat 

den Jahresabschluss zum 31.12.2024 fristgerecht 
aufgestellt und durch die BDO AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, prüfen lassen.  

 
     Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 

folgenden uneingeschränkten Bestätigungs- 
vermerk erteilt:  

 
B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k  

 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS  
 
An die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH, 
Oberhausen 
 
PRÜFUNGSURTEILE  
 
Wir haben den Jahresabschluss der STOAG Stadtwerke 
Oberhausen GmbH, Oberhausen - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft.  
 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der STOAG 
Stadtwerke Oberhausen GmbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse  
 
-    entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und  

 
-    vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-

treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.  
 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR 
DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-

gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.  
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRE-
TER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN JAHRES-
ABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümer ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
UND DES LAGEBERICHTS  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
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lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.  
  
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus  
 
-    identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da 
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können.  

 
-    erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 

des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-
tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.  

 
-    beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-

setzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 
-    ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unan-
gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 
-    beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzern-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  

 
-    beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 

Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.  

 
-    führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga-
ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen“. 
 
Düsseldorf, 4. Juni 2025  
 
BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 
 
Kleine  Dirks  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer  
 
2.  Durch Gesellschafterbeschluss vom 7. Juli 2025 

wurde der Jahresabschluss festgestellt. Die 
Geschäftsführung und der Aufsichtsrat wurden 
entlastet.  

 
3.  Der Jahresabschluss einschließlich des Lage-

berichts kann vom 1. bis zum 5. Dezember 2025 
jeweils von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
09:00 bis 15:00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 
09:00 bis 13:00 Uhr bei der STOAG Stadtwerke 
Oberhausen GmbH, Max-Eyth-Straße 62, 46149 
Oberhausen, Raum 1.5, eingesehen werden.  

 
Oberhausen im Juli 2025  
 
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH  
Max-Eyth-Strasse 62, 46149 Oberhausen  
 
Die Geschäftsführung  
 

Werner Overkamp 
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Bekanntmachung des Konzernabschluss 
der STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH 
zum 31. Dezember 2024  
 
1.  Die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH hat 

den Konzernabschluss zum 31.12.2024 fristge-
recht aufgestellt und durch die BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, 
prüfen lassen.  

 
     Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 

folgenden uneingeschränkten Bestätigungs- 
vermerk erteilt:  

 
B e s t ä t i g u n g s v e r m e r k  

 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS  
 
An die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH, 
Oberhausen 
 
PRÜFUNGSURTEILE  
 
Wir haben den Konzernabschluss der STOAG Stadt-
werke Oberhausen GmbH, Oberhausen, und ihrer 
Tochtergesellschaften (der Konzern) - bestehend aus 
der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024 und der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzern-
eigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 sowie dem Konzernanhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft.  
 
Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der 
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum  
31. Dezember 2024 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse  
 
-    entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und  

 
-    vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzern-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts geführt hat.  
 
GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE  
 
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES AB-
SCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES KON-
ZERNABSCHLUSSES UND DES KONZERNLAGEBE-
RICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
  
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzern-
abschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.  
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRE-
TER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN KONZERN-
ABSCHLUSS UND DEN KONZERNLAGEBERICHT 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Kon-
zernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümer ist. 
  
Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Kon-
zernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.  
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur 
Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts.  
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VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜ-
FUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS  
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzern-
abschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzern-
lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  
 
-    identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher 

Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das 
Risiko, dass aus Irrtümer resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusi-
ves Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen inter-
ner Kontrollen beinhalten können.  

 
-    erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzern-

abschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.  

 
-    beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertre-

tern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 
-    ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 

den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentli-
che Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 

im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 
-    beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzern-

abschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der 
Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.  

 
-    beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem 

Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.  

 
-    führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter ande-
rem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen“.  
 
Düsseldorf, 24. Juni 2025  
 
BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 
 
Kleine  Dirks  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer  
  
2.  Durch Gesellschafterbeschluss vom 7. Juli 2025 wurde der 

Konzernabschluss festgestellt. Die Geschäftsführung und der 
Aufsichtsrat wurden entlastet.  

 
3.  Der Konzernabschluss einschließlich des Konzernlage-

berichts kann vom 1. bis zum 5 Dezember 2025 jeweils von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
am Freitag in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr bei der STOAG 
Stadtwerke Oberhausen GmbH, Max-Eyth-Straße 62, 46149 
Oberhausen, Raum 1.5, eingesehen werden.  

 
Oberhausen im Juli 2025  
 
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH  
Max-Eyth-Strasse 62, 46149 Oberhausen  
 
Die Geschäftsführung  
 
 
Werner Overkamp 


